
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
gültig für alle Lieferungen ab 01. Juli 2007

Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 14 BGB.

1. 	 Geltung der Lieferbedingungen

Allen unseren Angeboten und Vereinbarungen liegen ausschließlich unsere nach-
folgenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde; abweichen-
de Bedingungen des Bestellers, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt wer-
den, sind nicht verbindlich. Mit der Erteilung des Auftrages, spätestens mit der 
widerspruchslosen Entgegennahme unserer Ware, erkennt der Besteller unsere Be-
dingungen an.

2. 	 Angebot und Auftragsbestätigung

2.1 	� Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
wird.

2.2	� Alle Vereinbarungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. 
Entsprechendes gilt auch für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden, ins-
besondere für mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen.

2.3 	� Unsere Auftragsbestätigungen sind vom Besteller sofort nach Zugang auf Richtig-
keit zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind unverzüglich zu reklamieren.

2.4 	� Der Besteller haftet für die Richtigkeit seiner Bestellangaben bzw. eingesandten 
Bestellunterlagen.

2.5 	 Muster werden grundsätzlich nur gegen Berechnung geliefert.

3. 	 Liefertermine

3.1 	� Liefertermine, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind 
schriftlich anzugeben.

3.2 	� Die bestätigten Liefertermine sind eingehalten durch fristgerechte Auslieferung - 
d.h. Absendung - ab Werk. Sie gelten auch mit Meldung der Versandbereitschaft als 
eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet 
oder eingebaut werden kann. Eine Verpflichtung für rechtzeitige Beförderung über-
nehmen wir nicht.

3.3 	� Haben wir uns mit dem Besteller noch nicht über alle Bedingungen und Einzel
heiten des Auftrages geeinigt oder hat der Besteller erforderliche in- und/oder aus-
ländische behördliche Bescheinigungen noch nicht beigebracht, verlängern sich be-
stätigte Liefertermine um die Zeit, bis diese Voraussetzungen geschaffen worden 
sind. Sie verschieben sich also entsprechend. Gleiches gilt auch bei späteren Ände-
rungen des Vertrages durch den Besteller, die die Liefertermine beeinflussen, oder 
falls Unterlagen und Zeichnungen des Bestellers, die zur Ausführung des Auftrags 
erforderlich sind, noch nicht vorliegen.

3.4 	� Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer außergewöhnlicher und 
unverschuldeter Umstände - zum Beispiel bei Materialbeschaffungsschwierigkei-
ten, unterbliebener Selbstbelieferung trotz abgeschlossenen Deckungsgeschäf-
tes, Betriebsstörungen, Telekommunikations- und EDV-Ausfällen, Feuer, Streik, Aus-
sperrung, Mangel an Transportmitteln, Verkehrssperren, behördlichen Eingriffen, 
Ausfall von Maschinen, Aus- und Einfuhrverboten, Energieversorgungsschwierig-
keiten, Mobilmachung, Krieg, Blockade, usw. - auch wenn sie bei Vorlieferanten ein-
treten - verlängert sich, wenn wir dadurch an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Ver-
pflichtungen behindert sind, der Liefertermin in angemessenem Umfang.

3.5 	� Wird durch die unter Ziff. 3.4. genannten Umstände unsere Lieferung unmög-
lich oder unzumutbar, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Sofern die 
Lieferverzögerung länger als zwei Monate dauert, ist der Besteller berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten.

3.6 	� Verschiebt sich gem. Ziff. 3.4. der Liefertermin oder werden wir gem. Ziff. 3.5. von 
der Lieferverpflichtung frei, so kann der Besteller hieraus keine Schadensersatzan-
sprüche herleiten. Auf die genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn 
wir den Besteller unverzüglich über Beginn und Ende derartiger Hindernisse be-
nachrichtigen.

3.7 	� Ändert sich durch die in Ziff. 3.4. genannten unvorhergesehenen Ereignisse die 
wirtschaftliche Bedeutung oder der Inhalt der vertraglichen Leistung oder wirken 
sich diese Ereignisse auf unseren Betrieb erheblich aus, so kann der Vertrag ange-
messen angepaßt werden. Die Bestimmungen des § 313 BGB bleiben unberührt.

3.8 	� Sind wir im Verzug, kann der Besteller eine angemessene Nachfrist setzen. Nach 
Ablauf dieser Nachfrist kann der Besteller den Rücktritt bezüglich des noch nicht 
erbrachten Teiles der vertraglichen Leistung erklären. Hat er ein berechtigtes Inter-
esse an der Ablehnung von Teillieferungen, so kann er bezüglich des gesamten Ver-
trages zurücktreten.

3.9 	� Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers aus 
Pflichtverletzungen, namentlich Schadensersatzansprüche, soweit der Schaden 
nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde.  
Unsere Haftung ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertrags
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern es sich nicht um eine gesetz-
lich vorgesehene unabdingbare Haftung handelt.

4. 	 Lieferung, Versand, Gefahrübergang, Wiedereinlagerung

4.1 	� Die Wahl der Versandart bleibt grundsätzlich uns vorbehalten. Der Versand erfolgt 
ab Werk.

4.2 	 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

4.3 	� Die Gefahr für den Untergang der Waren geht auf den Besteller über, sobald die 
Sendung dem Frachtführer oder Spediteur übergeben worden ist, spätestens je-
doch beim Verlassen des Werkes. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die 
Übergabe an den Frachtführer oder Spediteur aus Gründen, die von uns nicht zu 
vertreten sind, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereit-
schaft beim Besteller auf ihn über. Dem Untergang der Waren steht ihre Beschlag-
nahme gleich.

4.4 	� Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als 2 Wochen 
nach Anzeige der Versandbereitschaft verschoben, kann dem Besteller für jeden 
angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der 
Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis  
höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

Das selbe gilt auch für den Fall, daß Waren aus Gründen, die der Besteller zu ver
treten hat, wieder zurückgenommen werden müssen.

5. 	 Preise und Verpackung

5.1 	� Unsere Preise verstehen sich in EURO ab Werk exklusive Verpackung, die gesondert 
berechnet und nicht zurückgenommen wird. 

5.2 	� Bei allen umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen im In- und/oder Ausland verstehen 
sich die Preise jeweils zuzüglich geltender Mehrwertsteuer.

6. 	 Zahlung

6.1 	� Unsere Rechnungen sind zahlbar in EUR innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto oder  
innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Soweit der Besteller nicht 
gezahlt hat, kommt er ohne weitere Erklärungen durch uns am 31.Tage nach Rech-
nungsstellung in Verzug. 

6.2 	� Zahlungen haben ausschließlich an die Firma KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
in bar oder auf eines deren Konten zu erfolgen. Unsere Mitarbeiter sind – sofern 
sie nicht hierzu ausdrücklich schriftlich ermächtigt sind – nicht zum Inkasso be
rechtigt.

6.3 	� Wechsel und Akzepte nehmen wir grundsätzlich nur herein, wenn das zuvor ge
sondert vereinbart worden ist und die Laufzeit von drei Monaten nicht über
schritten wird, immer jedoch mit dem Vorbehalt, dass wir diese Papiere bei  
unseren Banken einreichen können.

Im Übrigen werden sowohl Schecks als auch rediskontfähige Wechsel stets nur er-
füllungshalber angenommen. Eine Gewähr für richtiges Vorlegen und Protest über-
nehmen wir nicht. Diskont- und Wechselspesen sowie Akkreditivkosten gehen zu 
Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.

6.4 	� Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu berechnen. Die Geltendmachung eines 
weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Dem Besteller bleibt der Nachweis 
eines niedrigeren Verzugsschadens unbenommen.

6.5 	� Bei Protest eines Wechsels oder eines Schecks, bei Vermögensverfall des Bestel-
lers oder bei Vermögens- oder Geschäftsveräußerung des Bestellers werden seine 
sämtlichen uns gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten sofort fällig.

6.6 	� Der Besteller kann gegenüber unseren Ansprüchen nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Ist er Kaufmann im Sinne des 
§ 1 HGB, gilt gleiches auch für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten 
aus beiderseitigem Handelsgeschäft.

6.7 	� Werden nach Vertragsabschluß Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kredit
würdigkeit des Bestellers nachhaltig zu beeinträchtigen, so sind wir berechtigt,  
unsere Lieferung von der Vorauszahlung des Kaufpreises abhängig zu machen, 
oder, falls der Besteller hierauf nicht eingeht, vom Vertrag zurückzutreten. Die 
Kreditwürdigkeit des Bestellers beeinträchtigende Umstände sind besonders dann 
gegeben, wenn er seine Zahlung einstellt, wenn über sein Vermögen das Insolvenz
verfahren beantragt wird oder wenn sich aus anderen Umständen, wie z.B. Voll-
streckungsmaßnahmen, Wechselprotesten oder ähnlichem ergibt, dass der Bestel-
ler fälligen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt.

7. 	 Eigentumsvorbehalt, Sicherungsabtretung

7.1 	� Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller  
Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.  Übergibt der Be-
steller erfüllungshalber Schecks oder Wechsel, bleibt der Eigentumsvorbehalt bis 
zu deren Einlösung und endgültiger Gutschrift bestehen.

7.2 	� Der Besteller ist berechtigt, die gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsgang 
zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit 
uns rechtzeitig nachkommt. Er darf die Vorbehaltswaren jedoch weder verpfänden 
noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim Weiterver-
kauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
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7.3 	� Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu ver-
langen und / oder vom Vertrag zurückzutreten; der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Im Herausgabeverlangen liegt keine Rücktrittserklärung, es sei denn, 
dies wird ausdrücklich von uns erklärt.

7.4 	� Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf der Vorbehaltsware tritt der Bestel-
ler schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. 
Auf Verlangen ist der Besteller verpflichtet, uns die Schuldner der abgetretenen 
Forderungen zu nennen und den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. Nimmt der 
Besteller vor unserer vollständigen Befriedigung Zahlungen oder anderweitige  
Deckungsmittel von seinen Schuldnern herein, gilt diese Hereinnahme als für uns 
treuhänderisch erfolgt.

7.5 	� Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets 
für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu 
den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver
arbeitung oder Vermischung. Werden unsere Vorbehaltswaren mit anderen beweg-
lichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar ver-
mischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, 
dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache 
ihm gehört. Für die durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstehen-
de Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

7.6 	� Der Besteller ist zur getrennten Aufbewahrung und Lagerung der Vorbehaltsware 
sowie der durch Verbindung entstandenen Sachen verpflichtet.

7.7 	� Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die 
uns abgetretenen Forderungen oder sonstige Sicherheiten hat der Besteller uns  
unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen  
zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Kosten und  
Schäden trägt der Besteller.

7.8 	� Auf Verlangen des Bestellers geben wir nach unserer Wahl die vorstehenden Sicher-
heiten insoweit frei, als der Wert der Sicherheiten insgesamt die zu sichernden For-
derungen um mehr als 20% übersteigt.

8. 	 Mängelrügen und –ansprüche

8.1 	 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. 

Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gem. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634 a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreibt sowie in den Fällen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahr
lässigen Pflichtverletzung durch uns und bei arglistigem Verschweigen eines  
Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und  
Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

8.2 	� Offensichtliche Mängel bei beidseitigem Handelsgeschäft sind vom Besteller  
binnen 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen; versteckte Mängel 
sind innerhalb der Gewährleistungsfrist gem. 8.1 nach ihrer Entdeckung unverzüg-
lich schriftlich zu rügen. Bei verspäteter Rüge kann der Besteller wegen der jeweili-
gen Mängel keine Sachmängelansprüche geltend machen. Entsprechendes gilt für 
Beanstandungen der Menge und bei Lieferung anderer als vertragsgemäßer Ware.

8.3 	� Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblichen Abweichungen von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, fehlender Wartung, 
übermäßiger Beanspruchung oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse ent
stehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäße Änderungen oder In-
standsetzungsarbeiten vorgenommen, so entstehen daraus keine Sachmängelan
sprüche.

8.4 	� Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge oder Beanstandung nehmen wir 
die mangelhafte Ware zurück und liefern stattdessen einwandfreie Ware, oder wir 
bessern nach unserer Wahl die mangelhafte Ware nach. Schlägt die wiederhol-
te Nachbesserung bzw. die wiederholte Ersatzlieferung wegen ein und desselben 
Mangels fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Ver-
trages oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen.

8.5 	� Zur Vornahme aller notwendigen Nachbesserungsarbeiten und Ersatzlieferungen 
muß der Besteller uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit geben, sonst sind wir 
von der Sachmängelhaftung befreit.

8.6 	� Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit sich die Aufwendungen deswegen erhöhen, weil der Gegen
stand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des 
Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch.

8.7 	� Wird der Liefergegenstand trotz erkannten Mangels weiter benutzt, so haften wir 
nur für den ursprünglichen Mangel, nicht aber für solche Schäden, die aus dem ur-
sprünglichen Mangel durch die weitere Benutzung entstanden sind.

8.8 	� Für die Ersatzlieferungen und die Nachbesserungsarbeiten wird in gleicher Weise  
Gewähr geleistet, wie für den ursprünglichen Liefergegenstand. Die Gewähr
leistung endet jedoch spätestens mit dem Ende der für den ursprünglichen Liefer
gegenstand vereinbarten Gewährleistungszeit, es sei denn, die gesetzliche Ge-
währleistungszeit für die Ersatzlieferung oder die Nachbesserungsarbeit wäre noch 
nicht abgelaufen; dann endet die Gewährleistung mit dem Ablauf dieser Frist. 
Wir haben Sachmängel der Lieferung, welche wir von Dritten beziehen und unver
ändert an den Besteller weiterliefern, nicht zu vertreten; die Verantwortlichkeit bei 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

8.9 	� Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gem. § 478 BGB bestehen 
nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

8.10 �Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere Schadens- und Aufwendungser-
satzansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes sowie sonstigen 
Verletzungen von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Hand-
lung sind ausgeschlossen.

Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. in den Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder z.B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, oder wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Soweit dem Besteller nach diesem Abschnitt Schadens- und Aufwendungsersatz-
ansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für die Sachmängelansprüche 
geltenden Verjährungsfrist gemäß vorstehender Regelung in 8.1. Bei Schadenser-
satzansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjäh-
rungsvorschriften.

9.1	� Der Kunde muß sicherstellen und uns auf unser jederzeit zulässiges Verlangen 
nachweisen, dass (i) unsere Produktinformationen (z.B. Produktbeschreibungen, 
Gebrauchs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen) den jeweiligen Adressaten (z.B. 
Endabnehmern) zugehen und (ii) in unseren Produktinformationen enthaltene An
leitungen und Hinweise (insbesondere zum Gebrauch, zur Wartung und zur Pflege) 
von den jeweiligen Adressaten (z.B. Endabnehmern) eingehalten werden. Die hier-
für erforderlichen Unterlagen stellen wir - soweit nicht schon von uns mitgeliefert - 
dem Kunden auf schriftliche Anforderung zur Verfügung.

9.2 �Erklärungen gegenüber dem Besteller im Zusammenhang mit einem Vertrags-
abschluß (z.B. Leistungsbeschreibungen, Bezugnahme auf DIN-Normen, usw.) 
enthalten im Zweifel keine Übernahme einer Garantie. Im Zweifel sind nur aus-
drückliche schriftliche Erklärungen der KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG über die 
Übernahme einer Garantie maßgeblich.

10. 	 Technische Änderungen

Technische Änderungen, die der Verbesserung bzw. der Weiterentwicklung unserer 
Produkte dienen, sind uns jederzeit vorbehalten und berechtigen nicht zu irgend-
welchen Ansprüchen.

11. 	 Gerichtsstand und Erfüllungsort, Anwendbares Recht

11.1 �Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, findet allein deutsches 
Recht unter Ausschluß des UN-Kaufrechts Anwendung.

11.2 �Soweit der Besteller Kaufmann im Sinne des § 1 HGB, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Erfüllungsort 
Velbert und Gerichtsstand Wuppertal.

Stand: Juli 2007


